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Segen für die Versicherungsbranche
Die Einführung der Abgeltungs-
steuer in Deutschland wird den
Lebensversicherern einen
Wachstumsschub bringen.
Liechtensteiner Produkte sind
offenbar besonders attraktiv.

Von Matthias Hassler

Vaduz. – Deutschland ist für Liechten-
steiner Versicherungsunternehmen,
die fondsgebundene Lebensversiche-
rungen anbieten, generell ein wichti-
ger Markt. Das zeigte sich schon Ende
2004, als die Einführung des abgeän-
derten deutschen Alterseinkünftege-
setz auf 2005 bevorstand, durch das
steuerliche Begünstigungen entfielen.
Liechtensteiner Versicherungsgesell-
schaften verzeichneten damals ein
stark steigendes Interesse der deut-
schen Versicherungsnehmer. Lebens-
versicherungsprodukte in Liechten-
stein boten eine legale Möglichkeit,
die neue Besteuerung zu vermeiden.

Ausnahme Lebensversicherung
Die Geschichte wird sich gemäss den
Erwartungen der Branche wiederho-
len. Mit der Einführung der Abgel-
tungssteuer auf 2009 werden neu Ka-
pitalerträge und Spekulationsgewin-
ne besteuert. Betroffen sind z. B. Er-
träge aus Kursgewinnen von Aktien,
Aktienfonds oder Zertifikaten, die ab
kommendem Jahr mit einer Pauschal-
steuer von 25 Prozent belegt sind.
Werden Solidaritätsbeiträge und Kir-
chensteuer hinzugerechnet, beträgt
die Besteuerung gegen 28 Prozent.

Die Regeln zur Abgeltungssteuer
enthalten aber diverse Ausnahmen, zu
denen auch die Erträge aus Lebens-
versicherungen zählen. Diese unter-
liegen nur zu 50 Prozent der Abgel-
tungssteuer, sofern die Versicherungs-
leistung nach mindestens zwölf Jah-
ren Laufzeit ausgezahlt wird und der
Empfänger zu diesem Zeitpunkt min-
destens 60 Jahre alt ist. Sind diese Vo-
raussetzungen erfüllt, kommt zudem
der persönliche progressive Steuer-
satz zur Anwendung. Beträgt die
Steuerlast eines Anlegers z. B. 42 Pro-
zent, beträgt die Besteuerung seiner
Lebensversicherung 21 Prozent.

«Ein Gottesgeschenk»
Die steuerliche Attraktivität der Le-
bensversicherung wird nach Meinung
von Experten regen Zuspruch finden
– spätestens ab Herbst 2008. Beson-
ders interessant sind liechtensteini-
sche Versicherungsmäntel, in die z. B.
ein Wertpapierportfolio «eingewi-
ckelt» werden kann. Beliebt sind sol-
che individuell ausgestaltbaren Pro-
dukte bei der vermögenden Kund-
schaft. Aktien, Derivate oder Invest-
mentfonds sind als Einlage zugelas-
sen. Das Depot bleibt im Mantel fle-

steiner PrismaLife AG, die ihre Ge-
schäftstätigkeit hauptsächlich auf
Deutschland ausgerichtet hat. Im Ge-
gensatz zu anderen Lebensversiche-
rern bietet PrismaLife jedoch keine
Ummantelung von Kundendepots an
und konzentriert sich auf «Normal-
sparer» als Zielkunden. «Auch in die-
sem Segment wird die PrismaLife von
dem Wachstumsmotor der Einführung

der Abgeltungssteuer profitieren»,
sagt CEO Markus Brugger. Er erwar-
tet, dass der regelmässige Sparer künf-
tig seine Altersvorsorge vermehrt in-
nerhalb einer fondsgebundenen Versi-
cherungspolice vornehmen wird.
«Bisher haben weite Bevölkerungsan-
teile noch in Fondssparplänen fürs Al-
ter angespart. Mit der Einführung der
Abgeltungssteuer ist die fondsgebun-

Einmal mehr ein Standort mit Vorteilen: Liechtensteiner Versicherungsprodukte werden durch die Einführung der
Abgeltungssteuer in Deutschland zusätzlich an Attraktivität gewinnen. Bild Archiv

Obwohl das Liechtensteiner Modell
der fondsgebundenen Lebensversi-
cherung oder der Versicherungsmän-
tel für deutsche Anleger reizvoll ist,
mahnen manche Experten zur Vor-
sicht bei Gebrauch. Spätestens seit
dem Steuerstreit zwischen Deutsch-
land und Liechtenstein hat der deut-
sche Fiskus ein besonders wachsa-
mes Auge auf Anlageaktivitäten im
Ausland.

Laut Fuchsbriefe-Chefredaktor
Ralf Vielhaber haben Anleger auf
zwei Dinge zu achten: Die Lebens-
versicherung muss einen Versiche-
rungsschutz enthalten und auch im
Todesfall eines Versicherungsneh-
mers zahlen. Zudem muss die Ver-
mögensverwaltung über die Versi-

cherungsgesellschaft laufen. «Für
den Fiskus sind diese beiden Krite-
rien ausschlaggebend dafür, ob die
Lebensversicherung als Steuerspar-
modell anerkannt oder als Gestal-
tungsmissbrauch gewertet werden»,
schreibt Vielhaber im Fuchs-Report
zur Abgeltungssteuer. Lässt also ein
Anleger sein Depot in eine Lebens-
versicherung packen und verwaltet
das Depot aber weiterhin selbst,
wird dieses Konstrukt laut Vielhaber
vom Fiskus definitiv nicht als Police
anerkannt.

Ein weiteres wichtiges Detail ist,
wie der Vertrag zustande kommt.
Zwar müssen Anleger nicht nach
Liechtenstein fahren, um eine Le-
bensversicherung abzuschliessen, da

die Gesellschaften vielfach einen
Standort in Deutschland haben oder
mit Vertriebspartnern zusammenar-
beiten. Allerdings geniesst ein Ver-
trag, der z. B. über ein deutsches Kre-
ditinstitut vermittelt wird, nicht das
Konkursprivileg,weil dann deutsches
Recht gilt, wie der Münchner Rechts-
anwalt Johannes Fiala im «portfolio
international» erklärte. Es gibt aber
einen Ausweg: Der Anleger muss von
sich aus auf den Versicherer zugehen,
der dann «Korrespondenzversiche-
rungen» nach liechtensteinischem
Recht ausstellt. «Das ist völlig legal,
solange der deutsche Anleger bei spä-
terer Auszahlung seinen Gewinn aus
der Mantelversicherung in Deutsch-
land versteuert», so Viala. (mh)

Tücken stecken im Detail

xibel und Umschichtungen von Wert-
papierpositionen sind vor dem Steu-
erzugriff geschützt. Während der
Laufzeit einer fondsgebundenen Le-
bensversicherung greift zudem der
Zinseszinseffekt.

Angesichts solcher Vorteile wird die
Bedeutung Liechtensteiner Lebens-
versicherungsprodukte bei deutschen
Sparern wohl zunehmen. Für Liech-
tensteins Versicherungsbranche sei
die Abgeltungssteuer «ein Gottesge-
schenk», sagte Christian Waigel,
Rechtsanwalt bei GSK Stockmann
und Kollegen in München, gegenüber
dem Finanzmagazin «portfolio inter-
national». Die Liechtensteiner wür-
den es verstehen, Aufsichtsanforde-
rungen zu vermeiden, die in anderen
europäischen Ländern gelten.

Wachstumschancen sind gegeben
Wie gross der Segen für Liechten-
steins Versicherungsunternehmen
sein wird, lässt sich derzeit nicht ein-
schätzen. «Dafür ist es noch zu früh»,
heisst es beim Liechtensteinischen
Versicherungsverband (LVV). Grund-
sätzlich gehen die Unternehmen aber
davon aus, «dass das Wachstumspo-
tenzial durch die erhöhte Nachfrage
nach wie vor gegeben ist und sich dies
für die in Liechtenstein ansässigen Le-
bensversicherungsgesellschaften po-
sitiv auswirkt». Für den LVV ist es
aber verfehlt, die Wachstumsaussich-
ten allein auf die Einführung der Ab-
geltungssteuer in Deutschland abzu-
stellen. «Bei den Kundenbedürfnis-
sen stellt die Steuerkomponente un-
ter anderem einen Vorteil dar. Ebenso
wichtig ist beispielsweise die Eignung
einer Lebensversicherung als Instru-
ment der Nachlassplanung.» Es seien
verschiedene Elemente, die zur Nach-
frage bei Versicherungsprodukten aus
Liechtenstein führen.

Die Bedenken, die deutsche Exper-
ten äussern, wonach eine Lebensver-
sicherung vom Fiskus nicht in jedem
Fall als Steuersparmodell anerkannt
und als Gestaltungsmissbrauch ge-
wertet werden könnte (siehe Kasten),
teilt der LVV nicht. «In den individu-
ellen Ländern müssen die entspre-
chend angebotenen Lösungen steuer-
und rechtskonform ausgestaltet sein.»
Zudem seien die Versicherungsunter-
nehmen bei der Finanzmarktaufsicht
Liechtenstein (FMA) registriert und
beaufsichtigt und müssen z. B. in
Deutschland von der Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) anerkannt
und zugelassen sein. Dadurch haben
die Gesellschaften dieselben europäi-
schen Standards zu erfüllen, die in al-
len EU-Staaten gelten.

Auch Sparer bieten Potenzial
Die deutschen Vorgaben erfüllen auch
die fondsgebundenen Lebens- und
Rentenversicherungen der Liechten-

dene Versicherungspolice den Fonds-
sparplänen aufgrund des Steuervor-
teils überlegen», so Brugger. Hierin
liege das Potenzial, das sich nicht nur
auf das Jahr 2008 beschränke. Noch
hat die entsprechende Nachfrage nicht
eingesetzt. Das liegt laut Brugger da-
ran, dass die deutsche Bevölkerung
noch nicht ausreichend über die Ab-
geltungssteuer informiert ist.

Illwerke AG setzt bei ELB-Form Millionen in den Sand
Die Vorarlberger Illwerke AG
verliert nach der Abgabe der
Beteiligung am Automobilzulie-
ferer ELB-Form zumindest 6
Mio. Euro. Es könnten auch
noch mehr werden.

Bregenz. – Sollte ein in ein Genuss-
recht umgewandeltes Gesellschafts-
darlehen in Höhe von 2,1 Mio. Euro
nicht wie vereinbart bis 2015 abbea-
zahlt werden, so ergibt sich für die
Illwerke (VIW) ein Abschreibungsbe-
darf von insgesamt 8 Mio. Euro. Das
ist das Ergebnis der Prüfung der Ill-
werke-Beteiligung an der ELB-Form
durch den Landesrechnungshof. Die
Illwerke haben ihre 49 Prozent An-
teile an ELB-Form zum Jahreswech-
sel 2007/2008 an den 51-Prozent-
Gesellschafter Erne Fittings ver-
kauft.

Der Kaufpreis wurde von Rech-
nungshofdirektor Herbert Schmal-
hardt aufgrund bestehender Ver-

schwiegenheitsvereinbarungen zwi-
schen Illwerken und Erne Fittings
nicht genannt. Nur so viel: «Es wur-
de ein symbolischer Wert einge-
setzt.».

Das Unternehmen sei mit den Ver-
bindlichkeiten übernommen wor-
den. Grundstück und Produktions-
halle wurden um 3,1 Mio. Euro an
Erne Fittings verkauft. Der Kaufpreis
für die Unternehmensanteile könne
noch nachgebessert werden, sollte
Erne Fittings seine Anteile an ELB-
Form innerhalb von fünf Jahren ver-
äussern oder es zu Gewinnausschüt-
tungen kommen.

Insolvenz angedroht
Dass die Illwerke ihre Anteile ausge-
rechnet zu einem Zeitpunkt verkauf-
ten, als die ELB-Form unmittelbar zu-
vor (2006) Millionenverluste erlitt
und der Unternehmenswert deutlich
zurückging, erklärte Schmalhardt un-
ter anderem mit drohenden weiteren
finanziellen Nachschüssen der Illwer-

ke. Der Prüfbericht bringt auch her-
vor, dass der Geschäftsführer von Er-
ne Fittings in einem Schreiben im
Herbst 2007 an den ELB-Ausschuss
der Illwerke eine drohende Insolvenz
der ELB-Form in den Raum stellte,
sollten nicht bald finanzielle Mittel
zugeschossen werden.

Einen Verkauf der Illwerke-Anteile
an einen interessierten Investor habe
Erne Fittings blockiert, heisst es. Das
erste Angebot von Erne Fittings zur
Übernahme der Illwerke-Anteile an
der ELB-Form sei von den Illwerken
als inakzeptabel zurückgewiesen
worden.

Unmut und Befremden
«Die Position von Erne wird von den
Mitgliedern des ELB-Ausschusses mit
Unmut und Befremdung quittiert.
Das Angebot von Erne zur Übernah-
me der Illwerke-Anteile sei inakzep-
tabel. Einerseits verlange Erne einen
deutlich überhöhten Kaufpreis für
seine 51 Prozent Anteile, sei aber an-

dererseits nur bereit, einen symboli-
schen Wert für die 49 Prozent Anteile
der VIW zu bezahlen. Zusätzlich er-
warte Erne noch weitere Leistungen.
Für die Übernahme der Anteile von
Erne müsste die VIW gesamt 11,1
Mio. Euro aufbringen», steht im Rech-
nungshofbericht.

Landeshauptmann eingeschaltet
Zuletzt musste bei den Verkaufsver-
handlungen sogar der Vorarlberger
Landeshauptmann eingeschaltet wer-

den, da der Vorsitzende des ELB-Aus-
schusses «den Poker» beenden woll-
te, wie es im Prüfbericht heisst. Erne
habe daraufhin sein Angebot nachge-
bessert und sei nun auch bereit gewe-
sen, für die Liegenschaft etwas zu be-
zahlen. Die Illwerke hätten schluss-
endlich den Konditionen zugestimmt,
denn ein Konkursverfahren über die
ELB-Form wäre mit einem erhebli-
chen Imageschaden der Illwerke-
VKW-Gruppe verbunden gewesen,
heisst es im RH-Bericht. (wpa)


